
sein Rechtsmittel erfolglos oder hatte das 
Rechtsmittel des Angeklagten oder das zu
gunsten des Angeklagten eingelegte Rechts
mittel Erfolg, hat der Geschädigte die beson
deren Auslagen des Staatshaushalts und 
seine eigenen Auslagen zu tragen.

15.3.5.
Auslagenentscheidung 
im Verfahren gegen Flüchtige
Grundsätzlich gelten auch im Verfahren 
gegen Flüchtige die allgemeinen Regelungen 
über die Auslagen des Verfahrens. Jedoch 
enthält § 368 unter Berücksichtigung der 
Tatsache, daß sich der Angeklagte der Straf
verfolgung entzogen hatte, eine Ausnahme
regelung. Hat ein im Verfahren gegen Flüch
tige Verurteilter, nachdem er ergriffen wor
den ist oder er sich freiwillig gestellt hat, die 
Durchführung einer erneuten Hauptver

handlung beantragt (§ 269 Abs. 2), können 
ihm die Auslagen der früheren Hauptver
handlung, in der er verurteilt worden war, 
auch dann auferlegt werden, wenn er in der 
erneut durchgeführten Hauptverhandlung 
freigesprochen wird. Der Freigesprochene 
trägt in diesem Falle alle im Zusammenhang 
mit der früheren Hauptverhandlung ent
standenen Aufwendungen, einschließlich 
derer, die ihm selbst aus der Vergütung sei
nes gewählten Verteidigers entstanden wa
ren.
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